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Grundsätzliche Überlegungen der Steuergestaltungsmöglichkeiten

Insbesondere deutsche Unternehmer/innen suchen aufgrund der hohen steuerlichen Belastung nach
Wegen der Steueroptimierung.

Dabei gibt es dem Grunde nach folgende Ansätze:

1. Verlagerung der Betriebsstätte- oder Teilverlagerung- ins steuergünstige Ausland.

Insbesondere, wenn der Gegenstand der geschäftlichen Tätigkeiten nach 5 DBA keine steuerliche
Betriebsstätte in Deutschland auslöst, kann eine Verlagerung real- oder „nach außen“- in ein
Niedrigsteuerland erfolgen. In Deutschland dann kein Auftritt oder nur Repräsentanz/ ständiger
Vertreter und/oder Warenlager. I.d.R. eignen sich für derartige Gestaltungen Niedrigsteuerländer
in der EU (Zypern,England) oder zumindest DBA-Sachverhalt (z.B. Schweiz,VAE), vgl auch:

Grafik: Unterschied zwischen NICHT-DBA-Sachverhalt, DBA-Sachverhalt und
Gesellschaften in der EU

2. Installation einer Auslandsgesellschaft als Rechnungssteller an die deutsche
Betriebsstätte

Es wird i.d.R. eine EU-Auslandsgesellschaft gegründet (Anwendung der EU-Niederlassungsfreiheit) ,
die dann als Rechnungssteller an die deutsche Gesellschaft fungiert. Mithin Reduzierung der
Ertragssteuerlast in Deutschland.

3. Installation einer ausländischen Holding

Dieser Ansatz wird in diesem Exposee ausgeführt.

Niedrige Besteuerung der natürlichen Person bei Dividendenzufluss

Hier eignet sich u.a. die Verlagerung des Steuerpflichtigen zum Zeitpunkt der Gewinnausschüttung in
ein Niedrigsteuerland mit DBA-Sachverhalt also z.B. in die Schweiz. Beispiel: Der Mandant hält die
Anteile einer zyprischen Limited im Innenverhältnis, nach „außen“ wird ein Treuhänder eingesetzt. Der
Mandant verlagert seinen Lebensmittelpunkt zeitversetzt in die Schweiz und tritt als Shareholder ein.
Es erfolgt eine Ausschüttung in die Schweiz mit niedriger Einkommensbesteuerung. Zurück nach
Deutschland darf das Einkommen nicht noch einmal besteuert werden (DBA).

Non-Domiciled-Status in England (oder auf Zypern): Sie werden alle Steuersorgen los!

Möglich wird das durch drei Besonderheiten: Das deutsch-britische Doppelbesteuerungsabkommen,
der in Großbritannien übliche Unterschied zwischen „Residence“ und „Domicile“ und die generell
liberale Einstellung gegenüber allen möglichen Steuerspar- und Offshore-Konstruktionen.
Entscheidend für die unbeschränkte Steuerpflicht ist das „Domicile“. So kann ein Ausländer ohne
englische Abstammung „Resident“ sein, aber in Großbritannien kein „Domicile“ haben. Dafür ist
neben der Abstammung auch der Wille des Ausländers ausschlaggebend, für immer in Großbritannien
zu bleiben (in der Praxis ist dies nicht nachweisbar!) Das hat zur Folge, dass Einkünfte aus britischen
Quellen normal zu versteuern sind. Weiterhin hat diese Konstellation zur Folge, dass ausländische
Einkünfte nur dann zu versteuern sind, wenn diese nach Großbritannien überwiesen werden
(Remittance-Basis).

Mehr dazu in der Anlage.



Grundlagen

Begriff der Holding

Die Installation einer ausländischen Holding ist ein exzellentes Werkzeug, um Gewinne inländischer
Kapitalgesellschaften steuerfrei ins Ausland zu lenken. Dieses umso mehr, sofern die EU-Mutter-
Tochter-Richtlinie Anwendung findet, es sich also bei der ausländischen Holding und den beteiligten
Unternehmen um eine EU-Gesellschaft handelt.

Rechtsfolgen EU-Holding: Kein in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb erforderlich
(EU Niederlassungsfreiheit), keine Quellensteuer unter Anwendung der EU-Mutter-Tochter-Richtlinie,
sofern die Voraussetzungen der Mutter-Tochter-Richtlinie erfüllt sind (Mindestbeteiligungshöhe- und
Zeit).

Dabei werden Zyprische Holding -Gesellschaften nicht besteuert, gleiches gilt für Schweizer
Gesellschaften mit Holding-Privileg (Hinweis: Anwendung der EU-Mutter-Tochter-Richtlinie) und einer
spanischen S.L. unter den Bedingungen des Holdingprivilegs. Gemäß §8 Abs.1 Nr.8 AStG, handelt
es sich bei Holdingsgesellschaften immer um Aktiveinkünfte, mithin keine Wirkung der
Hinzurechnungsbesteuerung nach 8 AStG, bei beherrschenden Einfluss des z.B. deutschen
Anteilseigner.

Holdinggesellschaft im
Ausland

(Zwischen-Holding)

Gesellschaften Gesellschaften

Aktionäre, natürliche
Personen, Gesellschaften

Ertragsbesteuerung im Ansässigkeitsland,
Dividenden fließen an die Holding





Organschaftsmodell in Deutschland, welches ebenfalls in vielen Ländern nicht zu
installieren ist.

Beispiele für Holdingkonstellationen

Deutsche Kapitalgesellschaft und US Kapitalgesellschaft als Mutter

Eine US INC verfügt über 100%ige Tochtergesellschaften in der EU, z.B. in Deutschland. Würde die
deutsche GmbH an die US Mutter ausschütten, würde mit 15% Quellensteuer in Deutschland belegt
werden. Lösung: Zwischenschaltung einer spanischen Holding, mithin keine Quellensteuer:

Zwischen Deutschland und Spanien wirkt die EU-Mutter-Tochter-Richtlinie. Zwischen Spanien und
USA wirkt das DBA „Spanien-USA“ sowie die liberalen spanischen Holdinggesetze.

Sicherstellung der Abzugsfähigkeit von Aufwendungen

Die deutsche Muttergesellschaft verfügt über eine Beteiligung an einer Tochtergesellschaft in
Frankreich, der ein Wertverfall droht. Nach deutschem Recht wäre eine Teilabschreibung nicht
möglich.
Lösung: Zwischenschaltung einer spanischen Holding, mithin kann die Teilwertabschreibung
zumindest in Spanien geltend gemacht werden.

Deutsche Kapitalgesellschaft will Dividenden steuerfrei ausschleusen

Die deutsche Kapitalgesellschaft wird mit ca. 38% besteuert, nach der Steuerreform mit 29- 32%, je
nach Gewerbesteuer-Hebesatz. Werden Dividenden an den deutschen Anteilseigner ausgeschüttet,
so erfolgt die Besteuerung im Halbeinkünfteverfahren, sofern natürliche Person. Werden die
Dividenden angelegt, erfolgt die Besteuerung des Wert –Zuwachs. Wird nicht ausgeschüttet, aber
auch nicht investiert, erfolgt ebenfalls eine Besteuerung. Wird „verdeckt ausgeschüttet“ (VGA), so wird
mit ca. 54% besteuert.
Lösung: Installation einer EU-Holding, mithin steuerfreier Zufluss der Dividenden in die EU Holding.
Bei der Auswahl des EU-Standortes kommt es auf die Zielsetzungen an.
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der Anteilseigner in diesem Kontext juristische Person, so erfolgt die fiktive Besteuerung mit
Körperschaftssteuer beim Anteilseigner. Im Gegensatz: Greift die Hinzurechnungsbesteuerung nach
AStG nicht (Basisgesellschaft generiert aktive Einkünfte und/oder kein Niedrigsteuerland), so erfolgt
die Ausschüttungsbesteuerung im Halbeinkünfteverfahren, sofern der Anteilseigner natürliche Person
ist. Ist der Anteilseigner in diesem Kontext juristische Person, so erfolgt bei DBA-Sachverhalten die
steuerfreie Vereinnahmung beim Anteilseigner unter Abzug der Quellensteuer im Sitzstaat der
Basisgesellschaft. Ergänzend hierzu: Ist der Anteilseigner in diesem Kontext juristische Person
innerhalb der EU, greift die EU-Mutter-Tochter-Richtlinie, mithin gänzlich steuerfreie Vereinnahmung.

§ 8 Abs.1 AStG enthält neun Aktiv- Einkünfte. Dabei fallen Holding-Gesellschaften unter
Aktiveinkünfte:

...........Einkünfte aus Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaften, §8 Abs.1 Nr.8 AStG

Einkünfte aus Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaften (§8 Abs.1 Nr.8 AStG) gelten
immer und ohne Ausnahme als Aktiv- Einkünfte.

Charakteristik: Einkünfte aus Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaften, §8 Abs.1 Nr.8 AStG =
Aktiv- Einkünfte ohne Ausnahme

Zum Verständnis: Nach dem UntStFG 2001 ist das Reglungsziel der Hinzurechnungsbesteuerung
unter anderem eine Sicherstellung der KSt- Vorbelastung von 25% auf Erträge aus der Beteiligung
an einer inländischen oder ausländischen Kapitalgesellschaft und eine Fortsetzung des Grundsatzes
der unbegrenzten KSt- Freistellung von Beteiligungserträgen in- und ausländischer Körperschaften
nach 2 §8b Abs.1 KStG und des Halbeinkünfteverfahrens nach § 3 Nr.40 EStG sowie eine
Fortsetzung des Grundsatzes der KSt- Freistellung von Veräußerungsgewinnen nach § 8 Abs.1 KStg.
In dieser Konsequenz sind auch Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaften an ausländische
Basisgesellschaften von der (Hinzurechnungs-) Besteuerung freizustellen. § 8 Abs.1 Nr.8 AStG
eröffnet damit aber nicht den Weg für eine Umgehung der Hinzurechnungsbesteuerung durch das
Nachschalten von weiteren Kapitalgesellschaften, denn in diesem Fall wird die
Hinzurechnungsbesteuerung von etwaigen passiven Einkünften im Sinne von § 8 Abs.1 Nr.1-7 AStG
solcher weiterer Kapitalgesellschaften durch § 14 AStG (sog. übertragende Hinzurechnung)
sichergestellt. Zum Vergleich mit DBA- Recht: Die Qualifizierung der Einkünfte aus
Gewinnausschüttungen von Kapitalgesellschaften als Aktiv- oder Passivtätigkeit im Sinne der meisten
deutschen Doppelbesteuerungsabkommen, entspricht aber, wie ausgeführt, der Wertung von § 8b
Abs.1 KStG, der im Vergleich zu dem internationalen Schachtelprivileg nach DBA- Recht in der Regel
auch weiter ist.



Geeignete Holding-Standorte (Kurzübersicht)

1. Deutschland

Schachtelprivileg

Beteiligungserträge, die eine inländische Kapitalgesellschaft von einer inländischen oder
ausländischen Kapitalgesellschaft oder Betriebsstätte erhält, sind ohne Vorbedingung
gemäß § 8b 1 KStG steuerlich freigestellt.

5% der Dividenden gelten allerdings fikt iv als nichtabziehbare Betriebsausgaben.
Ergebnis: 95% der Dividenden bleiben freigestellt.

Ausländische Dividenden werden steuerfrei vereinnahmt, außer bei Lebens-
Krankenversicherungen oder Finanzunternehmen.

Zur Vermeidung der Gewerbesteuerbelastung muss die Beteiligungshöhe mindestens 10%
sein, die beteiligten Gesellschaften müssen aktive Geschäfte entfalten und die
Mindesthaltedauer muss 12 Monate betragen.

Bei Ausschüttungen an ausländische natürliche Personen oder Gesellschaften gilt folgendes:
Die 20%ige Kapitalertragsteuer wird als Quellensteuer abgezogen, außer das DBA regelt es
anders oder es handelt sich um eine EU-Gesellschaft. Die Mindestbeteiligung muss 20%
betragen und die Mindesthaltedauer muss 12 Monate betragen.

Der größte Nachteil einer deutschen Holdinggesellschaft sind die umfangreichen
Regelungen hinsichtlich des mutmaßlichen Gestaltungsmissbrauchs analog § 42 AO.

2. Luxemburg

Es besteht Steuerfreiheit für vereinnahmte Beteiligungserträge einer Holding, außer für 0,2%
des Grundkapitals.

Schachtelprivileg

Eine Steuerbefreiung findet unter folgenden Voraussetzungen statt:

- die Beteiligungshöhe beträgt mindestens 10% oder die Anschaffungskosten der
Beteiligung betragen mindestens 1,2 Mio. Euro;

- die Mindesthaltedauer beträgt 12 Monate;
- die ausländische Kapitalgesellschaft muss „im Prinzip“ mit mindestens 15% besteuert

werden

Die ausländische Gesellschaft kann passive Einkünfte erzielen, es existiert keine Klausel
hinsichtlich aktiver Geschäfte.

Ausschüttungen werden mit 20% Quellensteuer belegt, außer das DBA regelt es anders
oder es handelt sich um eine EU-Gesellschaft. Die Mindestbeteiligung muss 10% betragen
und die Mindesthaltedauer 12 Monate.

3. Niederlande



Schachtelprivileg

Eine Steuerfreistellung für empfangene Beteiligungserträge aus in- oder ausländischen
Gesellschaften findet unter folgenden Voraussetzungen statt:

- die Beteiligungshöhe beträgt mindestens 5%;
- ausländische Beteiligungsgesellschaften müssen im Ansässigkeitsstaat einer

regulären Körperschaftssteuer unterliegen;
- die Anteile dürfen nicht einer bloßen Vermögensanlage dienen;

Eine Mindestbeteiligungsdauer ist nicht erforderlich.

Die Ausschüttungen aus der Holdinggesellschaft in das Ausland werden mit 25%
Quellensteuer besteuert. Bei DBA-Sachverhalten reduziert sich die Quellensteuer auf Null
bis 15%.
Bei Ausschüttungen an eine EU-Gesellschaft wird nicht mit Quellensteuer besteuert wenn:

- 20% Mindestbeteiligungshöhe besteht;
- die Mindesthaltedauer 1 Jahr beträgt

4. Österreich

Schachtelprivileg

Steuerfreiheit besteht unter folgenden Voraussetzungen:

- 10% Mindestbeteiligungshöhe im Ausland;
- keine Mindestbeteiligungshöhe im Inland
- die Mindesthaltedauer beträgt 12 Monate

Die Nachteile der österreichischen Holdinggesellschaft liegen in der Regelung des
Gestaltungsmissbrauchs.

Die Ausschüttungen aus der Holdinggesellschaft ins Ausland werden mit Null bis 15%
Quellensteuer besteuert; an EU-Gesellschaften mit Null; bei Nicht-DBA fällt 25%
kapitalertragsteuer an.

5. Schweiz

Steuerfreiheit besteht unter folgenden Voraussetzungen:

- in der Schweiz keine Geschäfte getätigt werden;
- die Beteiligung mindestens 20% oder der Verkehrswert der Beteiligung mindestens 2

Mio. CHF beträgt;

Eine Mindestbeteiligungsdauer wird nicht vorausgesetzt.

Die Ausschüttungen aus der Holdinggesellschaft ins Ausland werden nach DBA mit 15%
Quellensteuer besteuert; an EU-Gesellschaften mit Null; unter folgenden Voraussetzungen:

- die Mindestbeteiligung beträgt 25%;
- die Mindestbeteiligungsdauer 24 Monate;
- die Auslandsgesellschaft muss der regulären Besteuerung unterliegen.











Zweck

Die Anwendung des Progressionsvorbehalts rechtfertigt sich aus dem Prinzip der leistungsgerechten
Besteuerung. (Zusatz)einkünfte E neben dem in die Ermittlung des zvE1 einbezogenen Einkommens
Y erhöhen die steuerliche Leistungskraft des Steuersubjekts, die über den Progressionsvorbehalt
abgeschöpft werden soll, um eine Unterbesteuerung des zvE1 zu verhindern. Der
Progressionsvorbehalt ist also keine Sonderform der Steuerbelastung auf E, sondern ein Instrument
zur Abschöpfung der aus E resultierenden progressionsbedingten Vergrößerung der Steuerkraft des
zvE1. Die Steuerfreiheit von E bleibt hierdurch unberührt.

Einkommensteuergesetz

Geltung ab 30.06.1979. Neugefasst durch Bek. v. 19.10.2002 I 4210; 2003 I 179, zuletzt geändert
durch Art. 19 G v. 5.9.2006 I 2098

§ 32b EStG, Progressionsvorbehalt

(1) Hat ein zeitweise oder während des gesamten Veranlagungszeitraums unbeschränkt
Steuerpflichtiger oder ein beschränkt Steuerpflichtiger, auf den § 50 Abs. 5 Satz 4 Nr. 2 Anwendung
findet,
1. a)

Arbeitslosengeld, Teilarbeitslosengeld, Zuschüsse zum Arbeitsentgelt, Kurzarbeitergeld,
Winterausfallgeld, Insolvenzgeld, Arbeitslosenhilfe, Übergangsgeld, Altersübergangsgeld,
Altersübergangsgeld-Ausgleichsbetrag, Unterhaltsgeld als Zuschuss, Eingliederungshilfe nach
dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch oder dem Arbeitsförderungsgesetz, das aus dem
Europäischen Sozialfonds finanzierte Unterhaltsgeld sowie Leistungen nach § 10 des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch, die dem Lebensunterhalt dienen; Insolvenzgeld, das nach § 188 Abs.
1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch einem Dritten zusteht, ist dem Arbeitnehmer
zuzurechnen,

b) Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verletztengeld, Übergangsgeld oder vergleichbare
Lohnersatzleistungen nach dem Fünften Sechsten, oder Siebten Buch Sozialgesetzbuch, dem
Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte oder dem Zweiten Gesetz über die
Krankenversicherung der Landwirte,

c) Mutterschaftsgeld, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, die Sonderunterstützung nach dem
Mutterschutzgesetz sowie den Zuschuss nach § 4a der Mutterschutzverordnung oder einer
entsprechenden Landesregelung,

d) Arbeitslosenbeihilfe oder Arbeitslosenhilfe nach dem Soldatenversorgungsgesetz,

e) Entschädigungen für Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl.
I S. 1045),

f) Versorgungskrankengeld oder Übergangsgeld nach dem Bundesversorgungsgesetz,

g) nach § 3 Nr. 28 steuerfreie Aufstockungsbeträge oder Zuschläge,

h) Verdienstausfallentschädigung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz,

i) Vorruhestandsgeld nach der Verordnung über die Gewährung von Vorruhestandsgeld vom 8.
Februar 1990 (GBl. I Nr. 7 S. 42), die nach Anlage II Kapitel VIII Sachgebiet E Abschnitt III Nr. 5
des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes vom 23.
September 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 1209) mit Änderungen und Maßgaben fortgilt, oder

2. ausländische Einkünfte, die im Veranlagungszeitraum nicht der deutschen
Einkommensteuer unterlegen haben; dies gilt nur für Fälle der zeitweisen unbeschränkten
Steuerpflicht einschließlich der in § 2 Abs. 7 Satz 3 geregelten Fälle,

3. Einkünfte, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung oder einem
sonstigen zwischenstaatlichen Übereinkommen unter dem Vorbehalt der Einbeziehung bei der
Berechnung der Einkommensteuer steuerfrei sind, oder bei Anwendung von § 1 Abs. 3 oder § 1a
oder § 50 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 im Veranlagungszeitraum nicht der deutschen Einkommensteuer
unterliegende Einkünfte, wenn deren Summe positiv ist,

bezogen, so ist auf das nach § 32a Abs. 1 zu versteuernde Einkommen ein besonderer Steuersatz
anzuwenden.



(1a) Als unmittelbar von einem unbeschränkt Steuerpflichtigen bezogene ausländische Einkünfte im
Sinne des Absatzes 1 Nr. 3 gelten auch die ausländischen Einkünfte, die eine Organgesellschaft im
Sinne des § 14 oder des § 17 des Körperschaftsteuergesetzes bezogen hat und die nach einem
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung steuerfrei sind, in dem Verhältnis, in dem dem
unbeschränkt Steuerpflichtigen das Einkommen der Organgesellschaft bezogen auf das gesamte
Einkommen der Organgesellschaft im Veranlagungszeitraum zugerechnet wird.

(2) Der besondere Steuersatz nach Absatz 1 ist der Steuersatz, der sich ergibt, wenn bei der
Berechnung der Einkommensteuer das nach § 32a Abs. 1 zu versteuernde Einkommen vermehrt oder
vermindert wird um

1. im Fall des Absatzes 1 Nr. 1 die Summe der Leistungen nach Abzug des Arbeitnehmer-
Pauschbetrags (§ 9a Satz 1 Nr. 1), soweit er nicht bei der Ermittlung der Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit abziehbar ist;

2. im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 die dort bezeichneten Einkünfte, wobei die darin enthaltenen
außerordentlichen Einkünfte mit einem Fünftel zu berücksichtigen sind.

(3) <1>Die Träger der Sozialleistungen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 haben bei Einstellung der
Leistung oder spätestens am Ende des jeweiligen Kalenderjahres dem Empfänger die Dauer des
Leistungszeitraums sowie Art und Höhe der während des Kalenderjahres gezahlten Leistungen mit
Ausnahme des Insolvenzgeldes zu bescheinigen. <2>In der Bescheinigung ist der Empfänger auf die
steuerliche Behandlung dieser Leistungen und seine Steuererklärungspflicht hinzuweisen.

(4) <1>Die Bundesagentur für Arbeit hat die Daten über das im Kalenderjahr gewährte Insolvenzgeld
für jeden Empfänger bis zum 28. Februar des Folgejahres nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz
durch Datenfernübertragung an die amtlich bestimmte Übermittlungsstelle zu übermitteln; § 41b Abs.
2 gilt entsprechend. <2>Der Arbeitnehmer ist entsprechend zu informieren und auf die steuerliche
Behandlung des Insolvenzgeldes und seine Steuererklärungspflicht hinzuweisen. <3>In den Fällen
des § 188 Abs. 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch ist Empfänger des an Dritte ausgezahlten
Insolvenzgeldes der Arbeitnehmer, der seinen Arbeitsentgeltanspruch übertragen hat.

Begriffsbestimmung der steuerlichen Organschaft

Der Begriff Organschaft bezeichnet im Steuerrecht eine Gruppe rechtlich selbständiger Personen, die
gemeinsam besteuert werden. Daher ist auch der Begriff Gruppenbesteuerung gebräuchlich. Dabei
wird eine an sich rechtlich selbständige Person (die Organgesellschaft) in eine andere rechtlich
selbständige Person (den Organträger) dergestalt integriert, dass die steuerlichen Vorgänge der einen
Person der anderen als eigene zugerechnet werden. Beide Personen erscheinen dadurch als ein
einheitlicher Steuerpflichtiger.

Typischerweise wird Konzernen die Bildung steuerlicher Organschaften erlaubt. Gewinne und Verluste
der Tochterunternehmen werden dann bei der Konzernmutter zusammengefasst und dort einheitlich
besteuert.

Körperschaftsteuerliche und gewerbesteuerliche Organschaft

Eine Organschaft für Zwecke der Körperschaftsteuer (§ 14 KStG) und Gewerbesteuer (§ 2Abs. 2 S. 2
GewStG) bewirkt grundsätzlich eine Zurechnung aller Gewinne und Verluste der Organgesellschaft
(Tochtergesellschaft) zu denen des Organträgers Muttergesellschaft.

Organgesellschaft

Taugliche Organgesellschaft können nur juristische Personen sein - Aktiengesellschaften bzw.
Kommanditgesellschaften auf Aktien und Gesellschaften mit beschränkter Haftung; andere
Körperschaften sind nicht organgesellschaftsfähig. Darüber hinaus müssen sich Sitz und
Geschäftsleitung der Organgesellschaft im Inland befinden. Auch eine lediglich
vermögensverwaltende Gesellschaft ist organgesellschaftsfähig.





-Stellung des Sekretärs (Company Secretary): 190,00 Euro netto, ab dem zweiten Jahr 119,00 Euro
pro Jahr

3. Gründung einer BGB-Gesellschaft mit Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag zur
deutschen Körperschaft: Berechnung nach anwaltlichen Stundensatz zu 200,00 Euro/Std, ca. 15- 25
Std.

RiL 78/855/EWG - Fusionsrichtlinie (Dritte gesellschaftsrechtliche Richtlinie) (deutsch)

Die Fusionsrichtlinie ist eine EG-Richtlinie. Sie regelt die Besteuerung des grenzüberschreitenden
Eigentümerwechsels von Unternehmen und Kapitalbeteiligungen innerhalb der Europäischen
Gemeinschaft.

Das übertragende und das übernehmende Unternehmen müssen in zwei unterschiedlichen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union ansässige Kapitalgesellschaften sein (mittlerweile wird auch
die zwischenzeitlich neu eingeführte SE begünstigt). Um einen Aufschub der Besteuerung zu erhalten,
muss der Zugriff des Fiskus, dessen Bereich verlassen wird, auf die endgültig aus den stillen
Reserven erzielten Erträge, sichergestellt sein. Eine weitere Voraussetzung sind weiterhin gesicherte
Rechte im Rahmen der Mitbestimmung der Arbeitnehmer.

Grundsätzlich soll ein Zwang zur Auflösung stiller Reserven bei grenzüberschreitendem
Eigentümerwechsel vermieden werden.[3] Eine Besteuerung soll erst zu dem Zeitpunkt erfolgen, zu
dem durch eine tatsächliche Veräußerung aus dem Unternehmen heraus eine Gewinnrealisierung
erzielt wird.

Ursprüngliche Anwendungsfälle sind Fusionen, Einbringungen, Spaltungen und der Anteilstausch
zwischen Unternehmen. Durch Änderungen sind die Regelungen auch auf Abspaltungen, die
grenzüberschreitende Sitzverlegung und die Umwandlung von Betriebsstätten in
Tochtergesellschaften anwendbar.

Ziel der Richtlinie ist eine Vereinfachung der grenzüberschreitenden Umstrukturierung, vor allem
innerhalb von Konzernen und Holdingstrukturen.

Dritte Richtlinie 78/855/EWG des Rates vom 9. Oktober 1978 gemäß Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g)
des Vertrages betreffend die Verschmelzung von Aktiengesellschaften, Amtsblatt Nr. L 295 vom
20/10/1978 S. 0036 - 0043

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g),

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Koordinierung, die Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) und das Allgemeine Programm zur
Aufhebung der Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit (4) vorsehen, wurde mit der Richtlinie
68/151/EWG (5) begonnen.



Diese Koordinierung wurde für die Gründung der Aktiengesellschaft sowie die Erhaltung und
Änderung ihres Kapitals durch die Richtlinie 77/91/EWG (6) und für die Jahresabschlüsse von
Gesellschaften bestimmter Rechtsformen durch die Richtlinie 78/660/EWG (7) fortgesetzt.

Der Schutz der Interessen von Gesellschaftern und Dritten erfordert es, die Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Verschmelzung von Aktiengesellschaften zu koordinieren ; gleichzeitig
erscheint es zweckmässig, in die nationalen Rechte der Mitgliedstaaten die Institution der
Verschmelzung einzuführen.

Im Rahmen der Koordinierung ist es besonders wichtig, die Aktionäre der sich verschmelzenden
Gesellschaften angemessen und so objektiv wie möglich zu unterrichten und ihre Rechte in geeigneter
Weise zu schützen.

Die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder
Betriebsteilen ist zur Zeit durch die Richtlinie 77/187/EWG (8) geregelt.

Die Gläubiger einschließlich der Inhaber von Schuldverschreibungen sowie die Inhaber anderer
Rechte der sich verschmelzenden Gesellschaften müssen dagegen geschützt werden, daß sie durch
die Verschmelzung Schaden erleiden.

Die Offenlegung, wie sie die Richtlinie 68/151/EWG sicherstellt, muß auf die Maßnahmen zur
Durchführung der Verschmelzung ausgedehnt werden, damit hierüber auch Dritte ausreichend
unterrichtet werden.

Ferner ist es notwendig, daß die Garantien, die Gesellschaftern und Dritten bei der Durchführung der
Verschmelzung gewährt werden, auch für bestimmte andere rechtliche Vorgänge gelten, die in
wesentlichen Punkten ähnliche Merkmale wie die Verschmelzung aufweisen, um Umgehungen des
Schutzes zu vermeiden. (1)ABl. Nr. C 89 vom 14.7.1970, S. 20. (2)ABl. Nr. C 129 vom 11.12.1972, S.
50 ; ABl. Nr. C 95 vom 28.4.1975, S. 12. (3)ABl. Nr. C 88 vom 6.9.1971, S. 18. (4)ABl. Nr. 2 vom
15.1.1962, S. 36/62. (5)ABl. Nr. L 65 vom 14.3.1968, S. 8. (6)ABl. Nr. L 26 vom 31.1.1977, S. 1.
(7)ABl. Nr. L 222 vom 14.8.1978, S. 11. (8)ABl. Nr. L 61 vom 5.3.1977, S. 26.

Schließlich müssen, um die Rechtssicherheit in den Beziehungen zwischen den beteiligten
Gesellschaften, zwischen diesen und Dritten sowie unter den Aktionären zu gewährleisten, die Fälle
der Nichtigkeit der Verschmelzung beschränkt werden ; ausserdem muß einerseits der Grundsatz,
daß dem Mangel der Verschmelzung soweit wie möglich abgeholfen werden soll, und andererseits
eine kurze Frist zur Geltendmachung der Nichtigkeit festgelegt werden -

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Anwendungsbereich

(1) Die durch diese Richtlinie vorgeschriebenen Maßnahmen der Koordinierung gelten für die Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Gesellschaften folgender Rechtsformen: - in
Deutschland : die Aktiengesellschaft,

- in Belgien : de naamloze vennootschap/la société anonyme,

- in Dänemark : aktieselskaber,

- in Frankreich : la société anonyme,

- in Irland : public companies limited by shares und public companies limited by guarantee having a
share capital,

- in Italien : la società per azioni,



- in Luxemburg : la société anonyme,

- in den Niederlanden : de naamloze vennootschap,

- im Vereinigten Königreich : public companies limited by shares und public companies limited by
guarantee having a share capital.

(2) Die Mitgliedstaaten brauchen diese Richtlinie auf Genossenschaften, die in einer der in Absatz 1
genannten Rechtsformen gegründet worden sind, nicht anzuwenden. Soweit die Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, verpflichten sie diese Gesellschaften,
die Bezeichnung "Genossenschaft" auf allen in Artikel 4 der Richtlinie 68/151/EWG genannten
Schriftstücken anzugeben.

(3) Die Mitgliedstaaten brauchen diese Richtlinie nicht anzuwenden, wenn eine oder mehrere der
übertragenden oder untergehenden Gesellschaften Gegenstand eines Konkurs-, Vergleichs- oder
ähnlichen Verfahrens ist bzw. sind.

KAPITEL I Regelung der Verschmelzung durch Aufnahme einer oder mehrerer Gesellschaften durch
eine andere und der Verschmelzung durch Gründung einer neuen Gesellschaft

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten regeln für die Gesellschaften, die ihrem Recht unterliegen, die Verschmelzung
durch Aufnahme einer oder mehrerer Gesellschaften durch eine andere und die Verschmelzung durch
Gründung einer neuen Gesellschaft.

Artikel 3

(1) Im Sinne dieser Richtlinie ist die Verschmelzung durch Aufnahme der Vorgang, durch den eine
oder mehrere Gesellschaften ihr gesamtes Aktiv- und Passivvermögen im Wege der Auflösung ohne
Abwicklung auf eine andere Gesellschaft übertragen, und zwar gegen Gewährung von Aktien der
übernehmenden Gesellschaft an die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft oder Gesellschaften
und gegebenenfalls einer baren Zuzahlung, die den zehnten Teil des Nennbetrags oder, wenn ein
Nennbetrag nicht vorhanden ist, des rechnerischen Wertes der gewährten Aktien nicht übersteigt.

(2) Die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats können vorsehen, daß die Verschmelzung durch
Aufnahme auch dann erfolgen kann, wenn sich eine oder mehrere der übertragenden Gesellschaften
in Abwicklung befinden, sofern diese Möglichkeit auf Gesellschaften beschränkt wird, die noch nicht
mit der Verteilung ihres Vermögens an ihre Aktionäre begonnen haben.

Artikel 4

(1) Im Sinne dieser Richtlinie ist die Verschmelzung durch Gründung einer neuen Gesellschaft der
Vorgang, durch den mehrere Gesellschaften ihr gesamtes Aktiv- und Passivvermögen im Wege der
Auflösung ohne Abwicklung auf eine Gesellschaft, die sie gründen, übertragen, und zwar gegen
Gewährung von Aktien der neuen Gesellschaft an ihre Aktionäre und gegebenenfalls einer baren
Zuzahlung, die den zehnten Teil des Nennbetrags oder, wenn der Nennbetrag nicht vorhanden ist,
des rechnerischen Wertes der gewährten Aktien nicht übersteigt.

(2) Die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats können vorsehen, daß die Verschmelzung durch
Gründung einer neuen Gesellschaft auch dann erfolgen kann, wenn sich eine oder mehrere der
untergehenden Gesellschaften in Abwicklung befinden, sofern diese Möglichkeit auf Gesellschaften
beschränkt wird, die noch nicht mit der Verteilung ihres Vermögens an ihre Aktionäre begonnen
haben.

KAPITEL II Verschmelzung durch Aufnahme

Artikel 5


